


geänderte Fassung vom 03.02.2021 

Herausnahme personenbezogener Daten zu den
Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern
aus Gründen des Datenschutzes gemäß § 86 Absatz 3 Bundeswahlordnung

















Eine Veröffentlichung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern sowie 
der Gewählten in unserem Internetangebot ist aus Gründen des 
Datenschutzes nach § 86 Absatz 3 Bundeswahlordnung nicht mehr zulässig.

Sämtliche Informationen zu den Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern
finden Sie im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 59 vom 29. August 1994.

Die Namen der Gewählten finden Sie im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 87 vom 14. Dezember 1994.

































































































Eine Veröffentlichung der Gewählten in unserem Internetangebot ist aus Gründen 
des Datenschutzes nach § 86 Absatz 3 Bundeswahlordnung nicht mehr zulässig.

Die Namen der Gewählten finden Sie im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 87 vom 14. Dezember 1994.
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